
Strassenausbau der innerörtlichen Gemeindestrasse Hebelermeer  
 

 
Für den Ausbau der Straße „Hebelermeer“ ist mit Bescheid vom 17.01.2023 der Nds. Landes-
behörde für Straßenbau und Verkehr die Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2023 bewilligt. 
Damit stehen die Fördermittel in Höhe von 60% der zuwendungsfähigen Kosten zur Verfü-
gung.  
 
In einem nächsten Schritt sind vor Erteilung des Zuwendungsbescheides weitere Nachweise 
zu erbringen. Unter anderem sind die Planungen einem zertifizierten Sicherheitsaudit zu un-
terziehen. Dieses Verfahren wird aktuell vorbereitet. 
 
Als Nachweis zur Gesamtfinanzierung sind Auszüge aus dem Haushaltplan 2023 vorzulegen. 
Hierfür muss der Haushaltsplan genehmigt und rechtskräftig sein; ab dem 25.02.2023 erlangt 
der Haushalt 2023 Rechtskraft.  
 
Auch die weiteren geforderten technischen und planerischen Nachweise (z.B. Nachweis einer 
barrierefreien Planung) werden aktuell vorbereitet.  
 
Für die Vorlage der o.a. Unterlagen ist eine Frist bis zum 30.04.2023 gesetzt. 
 


